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Die gesetzlichen Neuregelungen zur Abfassung und Wirksamkeit der Patientenver-
fügung gebe ich hier wieder.  
 

I. 

Wie bisher bedürfen bestimmte Behandlungs- und jetzt neu: Nichtbehandlungsent-
scheidungen eines Bevollmächtigten oder Betreuers der Genehmigung durch das 
Betreuungsgericht.  
 
Nach wie vor muss beachtet werde, dass es sich bei der Patientenverfügung um 
konkrete Anweisungen handeln muss. Wenn es sich um allgemeine Behandlungs-
richtlinien handelt entfalten diese unter Umstanden keine Wirkung! Dies zu unter-
scheiden fällt dem Laien schwer. Wie bisher sollte der Text sorgfältig abgefasst wer-
den. Ich empfehle rechtzeitige fachkundige Beratung, damit ihre Patientenverfü-
gung nicht zwischen umgangssprachlichen Formulierungen und Fachbegriffen der 
Gefahr der Missdeutung ausgesetzt ist.  
 
Denn bei unklarer Formulierung entscheiden Juristen und der Volksmund sagt:  
 

„Zwei Juristen, drei Meinungen.“ 
 
Empfehlung: Verwenden möglichst Sie keine Formulare, bei denen Behandlungsvari-
anten angekreuzt werden.  
 

II.  

Textauszug der gesetzlichen Neuregelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch:  
…  

§ 1901a BGB, Patientenverfügung 

 
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 
unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbe-
handlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungs-
situation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Aus-
druck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos 
widerrufen werden. 
 
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patien-
tenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der 
Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten 
festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maß-
nahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist auf-
grund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere 
frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeu-
gungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung 
des Betreuten. 
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(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die 
Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines 
Vertragsschlusses gemacht werden. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 
… 

§ 1901b BGB, Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 

 
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Ge-
samtzustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern 
diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die 
nach § 1901a zu treffende Entscheidung.  
 
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a Absatz 1 oder der Behand-
lungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen An-
gehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.  
…  

§ 1904 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen 

 
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine 
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der 
Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt 
werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
 
Neufassung: (2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers 
in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen 
ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maß-
nahme medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Be-
treute auf Grund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder 
einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. 
 
Neufassung: (3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn 
die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen 
des Betreuten entspricht. 
 
Neufassung: (4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, 
wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, 
dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 
1901a festgestellten Willen des Betreuten entspricht. 
 
Neufassung: (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann 
in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, 
nicht einwilligen oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maß-
nahmen ausdrücklich umfasst und schriftlich erteilt ist.  
…  

*** 


